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(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Anderung einer Anlage bedarf einer Bewilligung, die bei der
Behorde schriftlich zu beantragen ist.

(2) Bei den Anlagen, zu deren Errichtung, Betrieb oder Anderung auch nach anderen Verwaltungsvorschriften des
Landes eine Genehmigung (Bewilligung), Anzeige oder Feststellung zum Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum
Schutz des Erscheinungsbildes der Anlage erforderlich ist, entfallen mit Ausnahme der baubehérdlichen Bewilligung
gesonderte Genehmigungs(Bewilligungs)-, Anzeige- und Feststellungsverfahren nach diesen anderen Vorschriften des
Landes, es sind aber deren materiellrechtliche Genehmigungs(Bewilligungs)-, Anzeige- und Feststellungsregelungen
bei Erteilung der Bewilligung anzuwenden. Dem Verfahren sind die erforderlichen Sachverstandigen fir die von den
anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die Bewilligung gilt mit Ausnahme der
baubehordlichen Bewilligung auch als entsprechende Genehmigung (Bewilligung), Anzeige und Feststellung nach

diesen anderen Verwaltungsvorschriften des Landes. (Anm: LGBI.Nr. 36/2014)

(3) Die Behdrde hat das Anlagenbewilligungsverfahren gemaf3 Abs. 1 mit den anderen zustandigen Behdérden zu
koordinieren, wenn nach anderen, nicht nach Abs. 2 mitanzuwendenden Verwaltungsvorschriften eine Genehmigung,
Bewilligung, Feststellung oder Anzeige zum Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des

Erscheinungsbildes der Anlage erforderlich ist.

(4) Wenn in diesem Landesgesetz nichts Abweichendes geregelt ist, so sind die in den gemaR Abs. 2 anzuwendenden

Verwaltungsvorschriften des Landes bestehenden behdrdlichen Befugnisse und Aufgaben

- zur Uberprifung der Ausfiihrung der Anlage,

- zur Kontrolle,

- zur Herstellung des gesetzmaRigen Zustandes,
- zur Gefahrenabwehr,

- zur nachtraglichen Konsensanpassung,

- zur Vorschreibung und Durchfilhrung von MaRnahmen bei Errichtung, Betrieb, Anderung und Auflassung
sowie

- der Wiederverleihung von Rechten von Anlagen

von der Behdrde (8 43) wahrzunehmen. (Anm: LGBI.Nr. 83/2002, 36/2014)

In Kraft seit 29.05.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=36/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_uschg/paragraf/43
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=36/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 25 Oö. USchG Bewilligungspflicht, Umfang der Bewilligung
	Oö. USchG - Oö. Umweltschutzgesetz 1996


